
 

Ohm Global. Sie möchten im Jahr 2026 einen Studienaufenthalt oder ein Praktikum im Ausland 
absolvieren und suchen nach Fördermöglichkeiten? Dann können Sie sich um ein Ohm Global-
Stipendium bewerben.   
 
Das Ohm Global-Stipendium wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wissenschaft und Kunst finanziert und direkt vom International Office an Studierende der Ohm 
vergeben. 

Wer wird gefördert? 

Das Auslandsstipendienprogramm Ohm Global und richtet sich ausschließlich an immatrikulierte 
und aktiv Studierende der Ohm. 

Was wird gefördert? 

Im ersten Förderhalbjahr 2026 (betrifft alle Vorhaben, die vor dem 30.06.2026 beginnen) werden 
folgende Aufenthalte im Ohm Global-Programm gefördert:  

• Studienaufenthalte und Abschlussarbeiten an ausländischen Hochschulen 
(mindestens ein Monat, maximal sechs Monate) 
 Aufenthalte im Erasmus-Raum können nicht gefördert werden. 
 

• Pflichtpraktika und freiwillige Praktika im Ausland (mindestens ein Monat, maximal 
sechs Monate) 
Aufenthalte im Erasmus-Raum können nicht gefördert werden. 

 

Die Ausschreibung für das zweite Förderhalbjahr 2026 erfolgt voraussichtlich im Juni/Juli 2026. 
Gegebenenfalls erfolgt damit eine Ausschreibung weiterer Formate. 

Auswahlkriterien:  

• Gute Studien- und Prüfungsleistungen sowie besondere fachwissenschaftliche Kenntnisse 
• Bedürftigkeit 
• Bedeutung des Vorhabens für die Intensivierung der Beziehungen zwischen der 

Zielhochschule/Praktikumseinrichtung und der Ohm 

Anzurechnendes Einkommen: 

Ohm Global fördert Studierende, deren jährliches Bruttoeinkommen 15.000 EUR nicht übersteigt.  
Die wirtschaftlichen Möglichkeiten zur Finanzierung des geplanten Aufenthalts müssen 
entsprechend über das International Office geprüft werden (vgl. Bewerbungsformular). 

Kombination mit BAföG und anderen Stipendien 
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Ein BAföG-Bezug steht der Gewährung eines Ohm Global-Stipendiums nicht ausdrücklich 
entgegen.  

Im Falle eines BAföG-Bezugs darf die Förderung nach Nr. 4.2.2 den in § 21 Abs. 3 Nr. 2 BAföG 
festgelegten Betrag (Gesamtförderung bezogen auf die Stipendiendauer) jedoch nicht 
überschreiten, da anderenfalls eine Anrechnung der Förderung für den Auslandsaufenthalt auf 
die BAföG-Leistungen erfolgt.  

Haben Sie Anspruch auf AuslandsBAföG, so müssen Sie diesen auf jeden Fall nutzen.  

Eine Kombination mit anderen Stipendien ist grundsätzlich möglich, wenn die Richtlinien für die 
Vergabe von Ohm Global und auch die Richtlinien des anderen Stipendiums dies zulassen.  
 
In welchem Umfang wird gefördert? 
 
Ohm Global kann Semesteraufenthalte (Studium und Praktikum) mit Reisepauschalen bis zu 
insgesamt 1000 EUR und/oder monatlichen Aufenthaltspauschalen in Höhe von 300 EUR 
(mindestens ein Monat bis maximal sechs Monate) fördern. 
 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Förderung. 

 

Die Bewerbung sollte vor Beginn des Auslandsaufenthaltes erfolgen. Bewerbungen nach Abschluss 
des Aufenthalts können nicht berücksichtigt werden. 
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